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Hlnwels zur Ausste'l'lung von Zuvendungsbestätlgungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die'ihr zur Verwendung für d'iese Zwecke zugewendet
werden,'Zuwendungsbestätigungen nach aintlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTD[/) auszu-
stellen. Die amtl'ichen Muster für die Ausstellunq steuerlicher Zuwendunqsbestätiqunqen stehen inr
Internet unter https: llwww.formulare-bfinv.de al5 ausfüllbare Formulare-zur Verfüguig.

D'ie Körperschaft ist berecht'igt, für Mitgl iedsbe'iträge Zuwendungsbestätigungen nach amtl'ich vorge-
schrieb'enem Vordruck (§ 50 Abi. '1 

ESTDV)'auszustel lei.
Zuwendungsbestät'igungen für Spenden und ssf. l*1'itsliedsbeiträse dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das-Datum diäse§ Fre'istellungsbeschäides niönt länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Fiistist taggenau zu berechnen (§ 53 Abs. 5 A0).
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in d'iesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können m'it dem Einspruch angefochten werden.
Einspruch ist bei dem vorbeze'ichnetän Finanzamt oder bei der angägebenen AuBenstel leriftli'ch einzure'ichen, diesem / d'ieser elektron'isch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift

erk I ären
Ejnsoruch ist .jedoch ausgeschlossen, soweit djeser Besche'id einen Verwaltungsakt ändert oder

etzt, 'gegen den ä'in zulässiger Einspruch oder (nach einem zuläss'igen E'inspruch) e'ine zu1ässige
ge, -Reü'i5'ion oder Nichtzulassungsbeschwerde anhäng'ig ist. In- diesem' Fal I w'ird der neue
waltunqsakt Geqenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Frist-für die-Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
besjnnt mit Ablauf -des Tages, än dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei

endung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem v'ierten Tag nach Aufgabe zur Post als
irkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Ze'itpunkt zugegangen ist.

Einlequnq des E'insoruchs sol I der Verwaltunqsakt bezeichnet- werden. sesen den sich der
soruch iichtet. Es sol'l anqeqeben werden. inwiewe'it der Verwaltunqsakt anqefoöhfen wird. Ferner
I'en d'ie Tatsachen, die zur-Bögründung d'iänen, und d'ie Beweismittel angef ührt werden.

Drtenschutzh lnwe I s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und [iber
Rechte nach der Datenschutz-Grundüe'rordnung sowr-e über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzf
entnehmen Sie b'itte dem al lgemejnen - Informationsschreibeh de'r Finanzverwaltung. D

intormätionsichreiben finden Sie -unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschütz")
erhalten S'ie bei Ihrem Finanzamt.
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